
INFORMATIONEN ZUR RÜCKERSTATTUNG

Abgabefrist: �bis 31. Oktober nach Schuljahresende  
(für vergangenes Schuljahr)



www.lra-mue.de/fahrtkostenrueckerstattung

Schülerbeförderung
Landratsamt Mühldorf a. Inn
Töginger Str. 18

Tel.:  	 08631 - 699-0
Fax: 	 08631 - 699-666
E-Mail: 	 schuelerbefoerderung@lra-mue.de

Das Antragsformular finden Sie unter:

Checkliste
  Antrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben

  �Bei öffentlichen Verkehrsmitteln: Original-Fahrkarten einreichen

  �Schulbestätigung von der Schule ausgefüllt und bestätigt -  
bei PKW, Moped, etc. genaue Angabe Anzahl Schultage (Datum) 

  �Praktikumsbestätigung vom Betrieb, wenn Fahrtkosten  
angefallen sind (öffentliche Verkehrsmittel, PKW, Moped, etc.)

  �Bei Fahrten mit PKW zur Schule - vorab Antrag  
auf Anerkennung privaten PKW stellen

  Antrag für komplettes, vorangegangenes Schuljahr

  �Familienbelastungsgrenze (FBG) liegt ab 01.08.2023 bei: 
• 320 € pro Schülerin / Schüler bzw. 
• 490 € pro Familie 
• entfällt jedoch bei folgenden Ausnahmen:  
   �- �Kindergeldbezug von drei oder mehr Kindern 

Kindergeldnachweis August vor Schulbeginn  
(Kopie Kontoauszug mit Kontoinhaber, Lohnabrechnung)

		  - �Sozialleistungsbezug, Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz, Bürgergeld 
(Kopie Bescheid über den Bezug im August vor Schulbeginn)

 		  - �Bei dauernder Behinderung 
(Kopie des Schwerbehindertenausweises des Schülers)


